
  
 
 

Antrag auf Erteilung einer 
Ausnahmegenehmigung gemäß § 46 Abs. 1 Nr. 8 StVO für die 
Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsflächen: Sondernutzung nach § 16 Abs. 1 StrG sowie 
Verkehrsrechtlichen Anordnung gemäß § 45 Abs. 6 StVO 
 

Bürgermeisteramt Gärtringen 
Örtliche Straßenverkehrsbehörde 
Rohrweg 2 
71116 Gärtringen 
 
 
 

Ihre Ansprechpartner 
verkehr@gaertringen.de 
Frau Brenner 
Tel.: 07034/ 923 117 
Herr Sever  
Tel.: 07034/923 115 
per Fax: 07034/923 200 

 
Der Antrag ist mind. 14 Tage vor Beginn des Vorhabens zu stellen. Dem 

Antrag sind ein Lageplan und ein Verkehrszeichenplan/Regelplan beizufügen! 
 

 
Antragsteller/in 

Falls abweichend: 

Verantwortliche/r für die Verkehrssicherung: 

Firma: Vor- und Zuname: 

Vor- und Zuname: 

Anschrift: Anschrift: 

Telefon: Telefon (während und nach der Arbeitszeit erreichbar): 

E-Mail: E-Mail: 

 

Angaben zum Vorhaben: 

Ort der Sperrung: Straße, Hausnummer o. Flst: 

Ort: 
 
 
                  Gärtringen                                    Rohrau 
 
 
 

Zeitraum der Sperrung: Vom… bis zum … : 

Ggf. Uhrzeit: 



 

Grund der Sperrung: 
(z.B. Gebäuderenovierung, Neubau) 

 

Zweck der Sperrung  
Gerüs t Lager (Baustoffe) Hebebühne 

Bauzaun Material-/Personalcontainer Sc huttmulde 

Haltverbot Aufgrabung Silo 

Autokran* Lkw- Kran/Lkw mit Ladekran*
 Turmdrehkran 

* Länge: m, Breite mit Stützen: m ,     Sonstiges: 

 

Art der Verkehrsbeschränkung:  
Straße: 

 

 Voll  Halbseitig (Restfahrbahnbreite: min. 3 m) 

 Fahrbahneinengung (Restfahrbahnbreite: min. 5,5 m) 

 
Gehweg Radweg 

 
Parkplatz Seitenstreifen 

 
Länge:                           m,  Breite:                        m 

Bei Vollsperrung: Vorschlag Umleitung: 

Beanspruchte Fläche: Angabe in m²: 

 

Erforderliche Unterlagen: 

 

 

 



 

Die Verkehrsregelung und 
Verkehrssicherung erfolgt gemäß: 

 
   Verkehrszeichenplan oder 

   RSA-Regelplan Nummer: 

   Umleitungsplan (bei Vollsperrung) 

   Signallage- und ein Signalzeitenplan  

   (bei Baustellenampeln) 

 

 

Unvollständige Anträge werden an den Antragsteller zurückgesandt, damit geht auch eine 
mögliche Verzögerung der Anordnung einher. 

 

Es wird versichert, dass der Antragsteller die Verantwortung für die ordnungsgemäßen Sicherungsmaßnahmen gegenüber dem ruhenden und fließenden 
Verkehr übernimmt, sofern die Anordnung/Ausnahmegenehmigung erteilt wird. Ereignen sich 
(Verkehrs-)Unfälle, die durch diese  M aßnahmen bedingt sind und mit ihnen in ursächlichem Zusammenhang stehen, so wird die Haftpflicht 
gegenüber dem jeweiligen Träger der Straßenbaulast in vollem Umfang übernommen. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die ungenehmigte Durchführung von Maßnahmen sowie Zuwiderhandlungen gegen die Anordnung nach § 49 
Abs. 4 StVO Ordnungswidrigkeiten i.S.d. § 24 StrG sind und mit einer Geldbuße geahndet werden. 
Zuwiderhandlungen können außerdem zum Widerruf und der Einstellung einer Maßnahme führen. 

 
Ort, Datum: Unterschrift des Antragstellers: 

 
Alle von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten werden nur zu dem angegebenen Zweck verarbeitet und nur für den Zeitraum der 
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten gespeichert. 

 


